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Ursächliche (kausale) Gesundheitseffekte von Luftverschmutzung 

Kurzzeiteffekte (innerhalb von Minuten bis Tagen) für verschiedene Luftschadstoffe 

• Gesamtsterblichkeit 

• Sterblichkeit an Herz-Kreislauferkrankungen und Atemwegserkrankungen 

• Vermehrte Notfälle wegen Herz-Kreislauferkrankungen 

• Blutdruckanstieg 

• Herzrhythmusstörungen 

• Asthmaanfälle 

• COPD-Exazerbationen 

• Verringerung der Lungenfunktion 

• Vermehrter Medikamentenverbrauch 

Langzeiteffekte (innerhalb von Monaten bis Jahren) für verschiedene Luftschadstoffe 

• Gesamtsterblichkeit 

• Sterblichkeit an Herz-Kreislauferkrankungen und Atemwegserkrankungen 

• Entstehung von Lungenkrebs 

• Förderung der Arterienverkalkung 

• Bluthochdruck 

• Störung der Blutgerinnung 

Weitere wahrscheinlich ursächliche (kausale) Effekte sind in der interaktiven Grafik zu finden (link 

siehe unten). 

Ausschnitt aus der interaktiven Grafik des Swiss Tropen- und Public Health Institut mit Darstellung 

der gesundheitlichen Effekte von Luftverschmutzung. 

 

 

Link zur interaktiven Grafik: https://www.swisstph.ch/de/projects/ludok/healtheffects 

https://www.swisstph.ch/de/projects/ludok/healtheffects
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1 Einleitung

Luftverschmutzung ist eine globale Bedrohung für die 
Gesundheit. Es besteht ein großer Konsens, dass die 
Belastung gegenüber Luftverschmutzung mit einer Rei-
he von Gesundheitsschäden einhergeht, basierend auf 
einer seit den neunziger Jahren exponentiell gewachse-
nen Evidenz (z.B. IARC 2016, US EPA 2016, US EPA 
2019, WHO 2021). Luftverschmutzung schädigt nahe-
zu alle Organsysteme und verursacht eine lange Liste 
von Krankheiten, die mit schweren Beeinträchtigungen 
sowohl für den Einzelnen als auch für die Gesellschaft 
einher gehen können, wie z.B. Asthma in der Kindheit, 
Schlaganfälle, Diabetes, Lungenkrebs und Demenz (Schr-
aufnagel et al. 2019a).

Die Global Burden of Disease Studie hat berechnet, dass 
die Luftverschmutzung im Jahr 2019 der wichtigste um-
weltbedingte Risikofaktor für die weltweite Krankheits-
last gewesen ist. Nur hoher Blutdruck, Tabakkonsum und 
eine schlechte Ernährung haben eine höhere Krankheitslast 
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verursacht (GBD 2019). Die Europäische Umweltagentur 
führt jährlich Schätzungen der von der Luftverschmutzung 
verursachten Krankheitslast in Europa durch – in ihrem 
letzten Bericht wurde geschätzt, dass insgesamt ca. 300 000 
Todesfälle im Jahr 2020 in den 27 EU-Staaten der Luftver-
schmutzung zuzuschreiben sind (Soarez et al. 2022). Dies 
ist eine inakzeptable Krankheitslast, trotz der seit Jahren 
sinkenden Schadstoffbelastung. 

Die Regulierung der Luftqualität hat in den letzten Jahr-
zehnten große Erfolge erzielt. Dies ist vor allem zurückzu-
führen auf Weiterentwicklungen technischer Maßnahmen 
und Verbesserungen bei Verkehr, Industrie und Heizung. 
Die gegenwärtig gültige Luftqualitätsrichtlinie der EU aus 
dem Jahr 2008, welche die gesetzliche Grundlage für die 
Luftqualitätsregulierung der 27 Mitgliedsländer ist, ent-
hält Grenzwerte für die mittlere jährliche Feinstaubbelas-
tung (PM2.5) von 25 µg/m3 und für NO2 von 40 µg/m3 (EU 
2008). Diese Grenzwerte werden bereits seit langem stark 
kritisiert, da sie für einen effektiven Gesundheitsschutz der 
Bevölkerung bei weitem nicht ausreichen (z.B. Brunekreef 
und Maynard 2008, Brunekreef et al. 2015).

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat im September 
2021 neue Empfehlungen für die Luftqualität in Form von 
Leitlinien publiziert (WHO 2021). Diese sogenannten “Air 
Quality Guidelines” enthalten unter anderem empfohlene, 
aber nicht gesetzlich bindende Richtwerte für die maxi-
malen Konzentrationen von Luftschadstoffen, die zur Ver-
meidung von erheblichen ernsthaften Gesundheitsschäden 
nicht überschritten werden sollten. Diese Empfehlungen 
wurden abgeleitet aus großen epidemiologischen Studien 
und werden unterstützt durch umfangreiche wissenschaftli-
che Evidenz aus zell-, tier- und humanexperimentellen Stu-
dien. Mit einem Wert von 5 µg/m3 für PM2.5 und 10 µg/m3 
für NO2 im Jahresmittel betragen sie nur ein Fünftel bzw. 
nur ein Viertel der gegenwärtigen gesetzlichen Grenzwer-
te. Es besteht daher ein erheblicher Handlungsbedarf, um 
die Prävention von luftverschmutzungsbedingten schwer-
wiegenden Gesundheitsstörungen zu verbessern. Medizi-
nisch-wissenschaftliche Fachgesellschaften, Patientenver-
tretungen und andere Organisationen aus dem Bereich 
Öffentliche Gesundheit befürworten vehement die Umset-
zung der WHO-Richtwerte in gesetzlichen Grenzwerten 
(Hoffmann et al. 2021).

Die Europäische Kommission hat am 26. Oktober einen 
Entwurf für eine revidierte Luftqualitätsrichtlinie veröf-
fentlicht (EC 2022a). Zeitgleich wurde eine begleitende 
Studie zur Krankheitslast und eine Kosten-Nutzen-Analyse 
herausgegeben, auf welchen der Entwurf der Luftqualitäts-
richtlinie basiert. Diese Kosten-Nutzen-Analyse vergleicht 
die Kosten für die Implementierung verschiedener Luftrein-
haltemaßnahmen bzw. Kombinationen von Maßnahmen 
(“policy options”), modelliert die Auswirkungen dieser 
kombinierten Luftreinhaltemaßnahmen auf die Belastungs-
situation und schätzt die Kostenersparnis durch den ge-
sundheitlichen Nutzen ab (EC 2022b). Zur Zeit wird der 

Entwurf der Luftqualitätsrichtlinie im europäischen Parla-
ment und im Rat der Europäischen Union (“Ministerrat”) 
beraten. Aus gesundheitswissenschaftlicher Sicht beinhaltet 
der Entwurf der Luftqualitätsrichtlinie der Kommission 
eine Reihe von wichtigen Schritten, um in Europa saubere-
re Luft zu erzielen. Allerdings bleibt der Vorschlag deutlich 
hinter den notwendigen Anforderungen zurück, um die Ge-
sundheit der europäischen Bevölkerung schnell und umfas-
send zu schützen. Hierauf wollen wir im Weiteren eingehen.  

2 Ein klarer Pfad zur Anpassung an die Leitlinien 
der WHO fehlt

Die Grenzwerte im Entwurf der Luftqualitätsrichtlinie der 
Kommission liegen bei einem Jahresmittelwert von 10 µg/
m3 für PM2.5 und 20 µg/m3 für NO2, die ab 2030 in der 
gesamten EU gültig sein sollen. Obwohl die vorgeschlage-
nen Grenzwerte deutlich strenger sind als die zur Zeit gül-
tigen, sind sie immer noch doppelt so hoch wie die von der 
WHO empfohlenen Richtwerte. Andere Weltregionen dis-
kutieren bereits strengere Standards als die EU; so z.B. die 
amerikanische Umweltbehörde, die Vorschläge bis hinunter 
zu einem Grenzwert von 8 µg/m3 für PM2.5 in die Überle-
gungen einbezieht (US EPA 2023). Die EU verpasst hier die 
Chance, eine globale Führungsrolle einzunehmen. Aus ge-
sundheitswissenschaftlicher Sicht fordern wir verbindliche 
Grenzwerte von 5 µg/m3 für PM2.5 bzw. 10 µg/m3 für NO2 
ab 2030.  

Der Entwurf der Luftqualitätsrichtlinie beinhaltet auch 
über das Jahr 2030 hinaus keine weiteren konkreten Schrit-
te hin zu einer Anpassung an die wissenschaftlichen Emp-
fehlungen der WHO. Statt dessen wird ein regelmäßiger 
Prozess der Überprüfung der wissenschaftlichen Evidenz 
vorgeschlagen. Dieser Prozess soll dafür sorgen, dass die je-
weils aktuellste wissenschaftliche Evidenz die Entscheidun-
gen leitet. Wir betonen, dass eine vollständige Übernahme 
der 2021er WHO-Richtwerte der aktuellen wissenschaftli-
chen Erkenntnis entspricht. 

Ein weiterer Kritikpunkt sind die Möglichkeiten zur Ver-
zögerung der Einhaltung der vorgeschlagenen Grenzwerte. 
Mehrere Optionen ermöglichen den Mitgliedsstaaten, die 
Einhaltung um mehrere Jahre zu verschieben, mit dem Re-
sultat einer anhaltenden und sich akkumulierenden inak-
zeptablen Krankheitslast für die europäische Bevölkerung. 

3 Verbindliche Grenzwerte für Ozon sind not-
wendig

Der Entwurf der Luftqualitätsrichtlinie enthält für Ozon le-
diglich unverbindliche Zielwerte, anstatt der verbindlichen 
Grenzwerte. Die Begründung hierfür sind die komplexen 
Mechanismen zur Bildung von Ozon in der Atmosphäre, 
wodurch die Evaluation der Machbarkeit der Einhaltung 
von Grenzwerten erschwert würde (EC 2022a). Anders aus-
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gedrückt wird hier ein Schadstoff nicht verbindlich regu-
liert, weil es in Modellrechnungen schwierig ist, die zukünf-
tigen Konzentrationen genau vorherzusagen. Wir stimmen 
dieser Begründung nicht zu. Ozon ist ein wichtiger Luft-
schadstoff, der nachgewiesene Gesundheitsschäden aus-
löst – sowohl kurzfristige Effekte im Sommer (sogenannter 
“Sommer-Smog”), als auch langfristig, weshalb Ozon auch 
typischerweise in Krankheitslastberechnungen aufgenom-
men wird (US EPA 2020). Im Vergleich zu anderen Luft-
schadstoffen ist die Ozonkonzentration bisher deutlich we-
niger gesunken. Ohne eine Reduktion der Emissionen von 
Vorläufersubstanzen wird der Klimawandel statt dessen zu 
einer deutlichen Zunahme der Ozonkonzentration führen 
(Orru et al. 2019). Darüber hinaus verstärkt Ozon, ähnlich 
wie auch andere Luftschadstoffe inklusive PM2.5, den Effekt 
von Hitzewellen auf die Sterblichkeit in Europa (Analitis et 
al. 2014, Schneider et al. 2022). Die Komplexität der Bil-
dung von Ozon besteht in allen Regionen der Welt, was 
andere Länder, wie z.B. die USA, nicht davon abhält, ver-
bindliche Grenzwerte für Ozon zu erlassen. 

Verbindliche Grenzwerte sind der Schlüssel zu einer er-
folgreichen Luftqualitätsregulierung – dies hat die EU-
Kommission nach einer Untersuchung der Funktionalität 
und Wirksamkeit der bisherigen Luftqualitätsrichtlinie 
gefolgert (Fitness Check, EC 2019). Wir fordern verbind-
liche Grenzwerte für Ozon und eine volle Anpassung an 
die 2021 publizierten Richtwerte der WHO, inklusive eines 
Langzeitgrenzwertes (warme Jahreshälfte) von nicht mehr 
als 60 µg/m3. 

4 Die Gesundheitseffekte in der Krankheitslast-
berechnung werden unterschätzt

Die im Auftrag der Kommission durchgeführten Krank-
heitslastberechnungen und darauf aufbauenden Kosten-
Nutzen-Analysen vergleichen unterschiedliche Szenarien 
für die Reduktion von Luftschadstoffen und sind damit 
Grundlage des vorgelegten Entwurfs der Luftqualitäts-
richtlinie. Diese Krankheitslastberechnungen nutzen die 
Dosis-Wirkungsfunktionen aus den Übersichtsarbeiten der 
2021er WHO-Luftqualitätsrichtlinien (Chen und Hoek 
2020, Huangfu und Atkinson 2020). Die Übersichtsarbei-
ten der WHO wiederum enthalten wissenschaftliche Studi-
en, die bis September 2018 publiziert wurden und aus allen 
Weltregionen mit sehr unterschiedlichen Belastungssituati-
onen und Bevölkerungen stammen.

In den letzten Jahren und nach dem Datenschluss für die 
WHO-Übersichtsarbeiten wurden drei sehr große Studi-
en aus Europa, Kanada und den USA mit jeweils mehre-
ren Millionen von Teilnehmern publiziert. Diese Studien 
wurden speziell durchgeführt, um Gesundheitseffekte von 
relativ niedrigen Belastungen im hoch entwickelten globa-
len Norden zu untersuchen (Brunekreef et al. 2021, Brauer 
et al. 2022, Dominici et al. 2022). Alle drei Studien haben 
klare Zusammenhänge zwischen PM2.5 und der Sterblich-

keit unterhalb der derzeit gültigen und auch unterhalb der 
vorgeschlagenen gesetzlichen Grenzwerte in der Luftquali-
tätsrichtlinie dokumentiert. Bedeutsam für die Krankheits-
lastberechnungen ist, dass vor allem bei den niedrigeren 
Schadstoffkonzentrationen, die im globalen Norden vorlie-
gen, deutlich höhere Effekte pro µg/m3 als in den WHO-
Übersichtsarbeiten gezeigt wurden.

Die Ergebnisse aus der europäischen ELAPSE-Studie sind 
für die europäische Gesetzgebung besonders relevant, da 
diese Studie die Situation in Europa am besten widerspiegelt 
(Brunekreef et al. 2021). Aus diesem Grund wurden von der 
Kommission Sensitivitätsanalysen für die Berechnung der 
Krankheitslast durchgeführt, die auf den Dosis-Wirkungs-
funktionen der ELAPSE-Studie basieren (Hoffmann et al. 
2022). Dabei zeigte sich, dass die Krankheitslast von To-
desfällen durch PM2.5 um 40 % höher war und durch NO2 
doppelt so hoch war wie in der Berechnung basierend auf 
den WHO-Übersichtsarbeiten (EC 2022b). 

Wir schlussfolgern daher, dass die Kosten-Nutzen-Analyse 
der Kommission die Krankheitslast von Todesfällen durch 
Luftschadstoffe in der EU erheblich unterschätzt. Darüber 
hinaus wurden Effekte auf die Morbidität weitgehend igno-
riert. Diese Unterschätzung der wahren Krankheitslast ist 
deshalb so besorgniserregend, weil die Wahl von Grenzwer-
ten im Entwurf der Luftqualitätsrichtlinie auf dem Netto-
nutzen basiert (Nutzen durch Gesundheitsgewinne versus 
Kosten für die Implementierung von Luftreinhaltemaßnah-
men), der, wie oben gezeigt, unterschätzt wird. Trotz dieser 
Mängel ist hervorzuheben, dass auch bei der vorgelegten 
unvollständigen Berechnung der Gesundheitsnutzen bei 
weitem größer ist als die Implementierungskosten (Fak-
tor 6-18) und, dass der größte Nettonutzen in Höhe von 
38 Milliarden EURO bei einer vollständigen Übernahme 
der 2021er WHO-Richtwerte bis zum Jahr 2030 liegt.

5 Viele Luftreinhaltemaßnahmen fehlen in der 
Machbarkeitsstudie

Ein Szenario bei den Krankheitslastberechnungen und Kos-
ten-Nutzen-Analysen der Kommission untersucht die ma-
ximale Reduktion von Luftschadstoffen bis 2030 und 2050 
unter Anwendung aller technischen Luftreinhaltemaßnah-
men (technische Machbarkeitsstudie), unabhängig von den 
Kosten. Diese Machbarkeitsstudie zeigt, dass eine volle An-
passung an die 2021 WHO-Richtwerte im Jahr 2030 für 
einen Großteil der Messstellen in der EU (71 % für PM2.5) 
nicht möglich sei (EC 2022b). 

Es ist hervorzuheben, dass die Machbarkeit stark vom po-
litischen Willen abhängt. Die technischen Maßnahmen, die 
in die technische Machbarkeitsstudie eingegangen sind, 
sind wichtige Pfeiler der Luftreinhaltung. Allerdings wur-
den weitere mögliche Reduktionsmaßnahmen weitgehend 
ignoriert, unter anderem Umweltzonen mit niedrigen Emis-
sionen, Verbesserungen und Ausweitung des öffentlichen 
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Personennahverkehrs (ÖPNV), Förderung von aktivem 
Transport (z.B. attraktive Fahrrad- und Fußwege) und die 
Förderung von gesunder Ernährung durch die Schaffung 
von Anreizen für umweltschonende Prozesse bei Produkti-
on, Transport und Konsum. Weitere Maßnahmen bestehen 
aus Anreizen für einen schnelleren Wechsel zu emissions-
armen Antrieben beim Verkehr, Beendigung von Biomasse- 
und Kohleverbrennung sowie weiteren lokalen und nati-
onalen Maßnahmen, die in der Machbarkeitsstudie nicht 
berücksichtigt wurden.

Die Kommission hat damit eine sehr konservative Mach-
barkeitsstudie, Krankheitslastberechnung und Kosten-
Nutzen-Analyse vorgelegt, welche die Machbarkeit von 
Schadstoffreduktionen und damit den Gesundheitsnutzen 
unterschätzt, was zu einem nicht ausreichend ambitionier-
ten Entwurf der Luftqualitätsrichtlinie geführt hat. 

6 Durch Luftschadstoffe bedingte Ungleichhei-
ten sollten stärker adressiert werden

Obwohl Luftverschmutzung Menschen unabhängig von 
Region, Alter und sozialem Hintergrund betrifft, ist die 
Wahrscheinlichkeit für einen gravierenden gesundheitlichen 
Schaden in bestimmten Gruppen höher. Hierzu zählen un-
ter anderem schwangere Frauen, Kinder, ältere Menschen, 
Menschen mit chronischen Erkrankungen und solche mit 
niedrigerem sozio-ökonomischen Status (Schraufnagel 
et al. 2019b). Darüber hinaus leben sozial benachteiligte 
Gruppen eher in stark verschmutzten Gebieten, was zu 
umweltbedingter Ungerechtigkeit (environmental injustice) 
und größeren gesundheitlichen Ungleichheiten führt (Hajat 
et al. 2015, O’Neill et al. 2003). Die US-amerikanische Um-
weltbehörde hat diese Herausforderung erkannt und ad-
ressiert diese Ungleichheiten durch zusätzliche Messstellen 
speziell in sozial benachteiligten Stadtteilen oder Gemein-
den (US EPA 2023).

Wir fordern die EU auf, einen stärkeren Fokus auf solche 
Ungleichheiten zu legen und empfehlen intensivere Mes-
sungen und flächendeckende feinräumige Modellierungen, 
um zu überprüfen, ob diese Ungleichheiten in Zukunft 
abnehmen. Wir heben hervor, dass die vorgeschlagene ver-
bindliche Abnahme der mittleren Belastung (average ex-
posure reduction obligation) für die Belastung gegenüber 
PM2.5 und NO2, nämlich eine 25 %-Reduktion des 3-Jah-
resmittelwertes über zehn Jahre, die sozial benachteiligten 
Gruppen nicht angemessen schützt, weil im Entwurf der 
Luftqualitätsrichtlinie nur städtische Hintergrundstationen 
in die Berechnung der mittleren Bevölkerungsbelastung 
einfließen. Darüber hinaus soll laut Entwurf die Belastung 
über große Regionen gemittelt werden (NUTS1-Regionen, 
in Deutschland entsprechen diese Regionen den Bundeslän-
dern). Diese großräumige Zusammenfassung für die Mit-
telung ist zu grob um Ungleichheiten in der Entwicklung 
der Belastung zu erkennen. Wir empfehlen daher, dass die 
kleineren geographischen Einheiten der NUTS2-Regionen 

zur Berechnung der mittleren Belastung gewählt werden, 
mit klaren Zuständigkeiten für die Einhaltung der verbind-
lichen Belastungsreduktion.

Wir empfehlen darüber hinaus, dass in die Berechnung der 
mittleren Belastung auch Messstellen an sogenannten “Hot-
spots” einfließen und dass Messungen in Hotspots und in 
sozial benachteiligten Gemeinden zahlenmäßig erhöht wer-
den. Wir empfehlen, dass die Mittelwerte der Messungen 
bevölkerungsgewichtet werden, um die mittlere Belastung 
der Bevölkerung in jeder NUTS2-Region zu erfassen. Wir 
betonen nachdrücklich, dass die Regulierung der mittleren 
Belastung nur ein ergänzendes Instrument ist und keines-
falls die Einsetzung von verbindlichen Grenzwerten erset-
zen kann.  

7 Vorsicht beim Abziehen von Luftverschmut-
zung aus “natürlichen” Quellen

Wie in der derzeit gültigen Luftqualitätsrichtlinie sieht auch 
der aktuelle Entwurf vor, dass Luftverschmutzung aus so-
genannten “natürlichen” Quellen von den Messwerten 
abgezogen werden können, damit diese Beiträge nicht zu 
einer Überschreitung der Grenzwerte führen können. Zu 
den natürlichen Quellen werden unter anderem Luftver-
schmutzung durch Vegetationsbrände (z.B. Waldbrände) 
sowie über weite Entfernungen transportierter Feinstaub 
aus Sandstürmen gezählt. Wissenschaftliche Studien zeigen, 
dass Luftverschmutzung aus solchen Quellen ebenfalls ge-
sundheitsschädlich ist und in den allermeisten Studien zu 
gesundheitlichen Wirkungen keine Differenzierung zwi-
schen natürlichen und anthropogenen Quellen von Luft-
schadstoffen durchgeführt wird (Cascio et al. 2018, Tobias 
et al. 2019, WHO 2021). Es ist weiterhin davon auszuge-
hen, dass der Beitrag dieser “natürlichen” Quellen in der 
Zukunft wegen des vom Menschen verursachten Klima-
wandels zunehmen wird. Wir empfehlen daher zum Schutz 
der Bevölkerung, dass die Abzugsmöglichkeiten solcher 
Beiträge begrenzt werden. 

8 Schlussfolgerungen

Wir rufen dazu auf, einen ambitionierten, klar definierten 
Weg hin zu einer vollständigen Übernahme der 2021-WHO-
Richtwerte für PM2.5, NO2 und Ozon als verbindliche 
Grenzwerte bis 2030 zu beschreiten. Insbesondere empfeh-
len wir einen verbindlichen Grenzwert für PM2.5 von 5 µg/
m3, für NO2 von 10 µg/m3 (jeweils Jahresmittelwerte) und 
für Ozon von 60 µg/m3 (warme Jahreshälfte). 

Stärkere Bemühungen sind notwendig zur Behebung ge-
sundheitlicher Ungleichheiten. Durch die vorgeschlagenen 
verbindlichen Reduktionen der mittleren Belastung werden 
vor allem die sozial benachteiligten Gruppen nicht ange-
messen geschützt. Möglichkeiten zur Verzögerung bei der 
Einhaltung der Grenzwerte und Abzüge von Beiträgen aus 
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natürlichen Quellen sollten stärker als bisher vorgesehen 
begrenzt werden.  

Die klaren und stärkeren Zusammenhänge mit der Sterb-
lichkeit und der Morbidität bei sehr niedrigen Luftschad-
stoffkonzentrationen weisen auf das große, bisher uner-
schlossene Potenzial für eine Verbesserung der Gesundheit 
in Europa hin und sollten die EU zu einer ambitionierten 
Gesetzgebung anspornen. Darüber hinaus wollen wir nati-
onale Regierungen, lokale Behörden und andere Entschei-
dungsträger zu kontinuierlichen Bemühungen für eine bes-
sere Luftqualität ermuntern, sogar und gerade auch wenn 
derzeitige und zukünftige Grenzwerte bereits eingehalten 
werden. 
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